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Geberit Vertriebs GmbH 

Theuerbachstraße 1 

88630 Pfullendorf  

 

Rohrabschottung "System Geberit Rohrschott 90 Plus" 

der Feuerwiderstandsklasse R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1927 vom 25. Januar 2016. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

09.05.2017 III 24-1.19.17-81/17 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 25. Januar 2016 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert. 

 

1. Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "System Geberit Rohrschott 90 Plus" genannt, als  

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB, nach DIN 4102-22 oder 

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 60 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 60-AB, nach DIN 4102-22 oder  

 Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-111 bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen), Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A, nach DIN 4102-22. 

Die Rohrabschottung dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken 
nach Abschnitt 1.2.1 durch die Rohre nach Abschnitt 1.2.3 hindurchgeführt wurden und ver-
hindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, von 60 Minuten bzw. von 
30 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. 

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Rohrmanschetten und einem Fugenver-
schluss. Die Rohrabschottung ist gemäß Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Ab-
schnitt 2 herzustellen. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in 100 mm dicke Wände und 150 mm dicke Decken aus Mauer-
werk aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und ggf. in mindestens 100 mm dicke 
Decken aus Stahlbeton sowie in 100 mm leichten Trennwänden3 errichtet werden. Die Bau-
teile müssen den Technischen Baubestimmungen entsprechen und hinsichtlich der bauauf-
sichtlichen Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit4 mindestens feuerhemmend bzw. 
hochfeuerhemmend bzw. feuerbeständig sein (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2). 

 Die Rohrabschottung darf ggf. auch in mindestens 100 mm dicke Decken aus Porenbeton 
errichtet werden. Das Bauteil muss den Technischen Baubestimmungen entsprechen und 
hinsichtlich der bauaufsichtlichen Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit4 mindestens 
feuerhemmend bzw. hochfeuerhemmend sein (s. Abschnitt 3.1.1). 

1.2.2 In Sonderfällen muss in Abhängigkeit von der Einbauart die Bauteildicke im Bereich der 
Rohrdurchführung – ggf. unter Verwendung von Aufleistungen – mehr als 100 mm bzw. 
150 mm betragen (s. Abschnitt 4.4.4.2). 

 
1  

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrab-

schottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisions-
öffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen  

2
  DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 
3
  Nichttragende Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus 

Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten 
4
  Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß Bauregelliste A Teil 1, 

Anlagen 0.1.1 oder 0.1.2 (in der jeweils gültigen Ausgabe) 
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1.2.3 Die Rohrabschottung darf zum Schließen von Öffnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch geführten Installationen folgende Bedingungen erfüllen5: 

 Die Rohre müssen aus den in der Anlage 1 genannten Rohrwerkstoffen bestehen.  

 Die Abmessungen der Rohre6 müssen – unter Beachtung der Bauteildicke und der 
Einbausituation – den Angaben der Anlage 1 entsprechen.  

 Die Rohre müssen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für 
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen 
(Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen bestimmt sein. 

 Die Rohre dürfen im Bereich der Rohrabschottung ggf. mit zusätzlichen Isolierungen ver-
sehen sein (s. Abschnitte 3.2.1.2 und 4.4.1). 

 Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein. Ggf. dürfen die 
Rohre - abhängig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen (s. Ab-
schnitt 4.4.4) - auch schräg angeordnet sein, sofern dies durch die baulichen 
Gegebenheiten erforderlich ist.  

 Die Rohre dürfen im Bereich der Rohrdurchführung ggf. mit Steckmuffen ausgeführt sein 
(s. Abschnitt 3.2.1.4). 

1.2.4 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dürfen nicht durch die 
Rohrabschottung hindurchgeführt werden. 

1.2.5 Die Abschottung darf an pneumatischen Förderanlagen, Druckluftleitungen o. Ä. nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird. 

1.2.6 Die Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen 
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht nachgewiesen.  

1.2.7 Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen und die Ver-
hinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitungen 
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei der Konzeption 
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen. 

1.2.8 Für die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren Zu-
ordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten als 
nach Abschnitt 3.1.2 - oder für Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbarkeit 
gesondert nachzuweisen.  

1.2.9 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.  

 Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz gestellt werden, 
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu führen. 

Es ist im Übrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils – auch im Brandfall – nicht beeinträchtigt wird. 

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt. 

 

 
5
  Technische Bestimmungen für die Ausführung von Rohrleitungsanlagen und die Zulässigkeit von Rohrdurchführun-

gen bleiben unberührt. 
6
  Rohraußendurchmesser (dA) und Rohrwandstärke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassungen 
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2. Der Abschnitt 3.1.1 wird wie folgt geändert: 

3.1.1 Bauteile 

 Die Rohrabschottung darf in  

 Mauerwerkswänden aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne Hohlräume im Bereich der 
Durchführung, 

 Wänden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton, 

 leichten Trennwänden3 nach Abschnitt 3.1.2  

 errichtet werden. Die Wände und Decken müssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 
entsprechen. 

 

3. Der Abschnitt 3.1.2 ändert sich wie folgt: 

3.1.2 Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je zwei mindestens 
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren7 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. Gipskar-
ton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180), und eine mindestens 40 mm dicke innen 
liegende plattenförmige Dämmung aus nichtbrennbaren8 Mineralwolle-Dämmstoffen 
(Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, Rohdichte ≥ 100 kg/m³) haben. Zwischen Dämmung und Beplan-
kung darf ein maximal 10 mm breiter Luftspalt verbleiben. Der Aufbau dieser Wände muss 
im Übrigen den Bestimmungen von DIN 4102-48 für Wände der Feuerwiderstandsklasse 
F 90, F 60, bzw. F 30 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten entsprechen bzw. die Feuerwider-
standsklasse F 90 muss durch einen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weis nachgewiesen sein. 

 Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in andere leichte Trennwände in Ständerbauart 
mit Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nicht-
brennbaren7 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn 

 die Wände der Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 bzw. F 30 nach DIN 4102-48 ent-
sprechen oder die Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 bzw. F 30 durch ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist und  

 der Hohlraum zwischen den Beplankungen der leichten Trennwand im Bereich der Rohr-
abschottung umlaufend auf einer Breite von etwa 500 mm mit nichtbrennbarer7 Mineral-
wolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach DIN 4102-179 betragen muss, voll-
ständig und dicht ausgestopft ist. Die Stopftiefe muss dabei der Breite des Luftspaltes 
entsprechen.  

 

 

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt 

Abteilungsleiter 

 
7
  Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß 

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2 (in der jeweils gültigen Fassung) 
8
  DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung 

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 
9 

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-

Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung 
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